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Bebauungsplan Nr. 83 "Einmiindung Rissener StraBe (B 431)/IndustriestraBe”

hier: Satzungsbeschluss gemaB § 10 (1) BauGB

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschlieft:

1. Die wihrend der Auslegung von der Offentlichkeit (§ 3 (2) BauGB) und den Behorden (S 4 (2)
BauGB) abgegebenen Stellungnahmen entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung zu
beriicksichtigen, teilweise zu berlicksichtigen oder nicht zu berticksichtigen.

2. Den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 83 ,,Einmiindung Rissener Strafle (B 431)/IndustriestraBe“
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) als

Satzung.

3. Die Begriindung des Bebauungsplans zu billigen.

Finanzielle Auswirkungen? X Ja [ ] Nein
FINANZIERUNG

Gesamtkosten Jahrliche Folge-
der MaBnahmen kosten/-lasten Eigenanteil Zuschusse /Beitrage

EUR EUR EUR EUR

Veranschlagung im
Ergebnisplan Finanzplan (fiur Investitionen) Produkt

2017 Betrag: EUR 2017 Betrag: 700.000 EUR
2018 Betrag: EUR 2018 Betrag: EUR 5440-01705
2019 Betrag: EUR 2019 Betrag: EUR
2020 Betrag: EUR 2020 Betrag: EUR

Leiter/-in mitwirkender
Fachdienste

Fachdienstleiter
Herr Grass Tel: 345

Fachbereichsleiter
Herr Lieberknecht Tel: 330

Burgermeister
Herr Schmidt
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Begriindung:

1.

Ziel(e) der MaBnahme und Grundlage(n)/Indikator(en) fiir die Zielerreichung:

Als Strategisches Ziel der Stadt Wedel wird unter dem Handlungsfeld Wirtschaft die Verbesserung
der verkehrlichen Situation genannt. Mit dem Ausbau des Einmiindungsbereichs der B 431 (Rissener
Strafe)/IndustriestraBe soll kuinftigen verkehrlichen Anforderungen - insbesondere im
Zusammenhang mit der Entwicklung des BusinessPark Elbufer-Gelandes - begegnet werden.

Darstellung des Sachverhalts:

Der Einmiindungsbereich des StraBenzuges der B 431 (Rissener StraBe/Wedeler LandstraBe) stoBt
bereits gegenwartig in den Spitzenstunden an seine Leistungsfahigkeit. Mit der Entwicklung des
BusinessParkElbufer-Gelandes bzw. dem dadurch entstehenden Verkehrsaufkommen ist eine
leistungsgerechte Abwicklung nicht mehr gewahrleistet.

Da es sich um eine landerubergreifende BaumafBnahme handelt, wurde im Oktober/November 2015
eine Verwaltungsvereinbarung mit der Freien und Hansestadt Hamburg abgeschlossen.

Das Bebauungsplanverfahren wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 (1) BauGB durchgefihrt,
da die Grundziige der Planung nicht berihrt sind.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung sieht den Ausbau als unbedingt erforderlich an, um das gegenwartige und kiinftige
Verkehrsaufkommen - insbesondere von und zum Gewerbegebiet an der IndustriestraBBe - geordnet
abwickeln zu konnen. Dariiber hinaus sollen durch den Ausbau maoglichen Schleichverkehren durch
Hamburg-Rissen (u.a. Tinsdaler Heide- und Kirchenweg) begegnet werden.

Zur Bearbeitung des Bebauungsplans wurde eine Schalltechnische Untersuchung und ein
Grunordnerischer Fachbeitrag erstellt. Ferner wurde auf die im Rahmen des Bebauungsplans Nr.
88 ,,BusinessPark Elbufer Wedel“ erstellte Verkehrstechnische Stellungnahme zurlickgegriffen.

Entscheidungsalternativen und Konsequenzen:

Mit einem Verzicht auf den Ausbau des Einmiindungsbereiches bzw. der Schaffung der
planungsrechtlichen Voraussetzungen flir den Ausbau ware zukiinftig keine leistungsgerechte
Abwicklung des Verkehrs moglich

Darstellung der Kosten und Folgekosten:

Fir die Erstellung des Bebauungsplans selbst fallen keine direkten Kosten an, da die Erstellung in
personeller Eigenleistung bzw. durch die Stadt Wedel erfolgt. Da das Bebauungsplan-Verfahren Nr.
83 ,,Einmindung Rissener StraBe (B 431)/Industriestrafe® in unmittelbarem Zusammenhang mit
der Entwicklung des BusinessPark Elbufer-Areals steht, werden anfallende Kosten durch den
Betrieb gewerblicher Art Ubernommen.

Die Umsetzung der MaBnahme ist fur 2018 vorgesehen. Die Gesamtkosten werden auf ca. 700.000
Euro prognostiziert.

Begriindung der Nichtoffentlichkeit:

.
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1. Einfiihrung

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes

Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 83 ,,Einmiindung Rissener StraBe (B 431)/

IndustriestraBe liegt im Osten der Stadt Wedel direkt angrenzend an die Landesgrenze zur

Freien und Hansestadt Hamburg.

Der Geltungsbereich wird im Osten begrenzt durch die Landesgrenze zu Hamburg, im
Suden durch die IndustriestraBe auf Hohe der nordlichen Einmundung des Birkenweges, im
Westen durch das Flurstiuck 29/43 (mit Ausnahme einer Teilflache im nordostlichen
Bereich) und im Norden durch das Flurstiick 22/184.

Der Geltungsbereich umfasst bei einer GroBe von ca. 0,25 ha liberwiegend vorhandene

Verkehrsflachen und in geringfugigem Umfang Gartenflachen.
1.2  Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung

Der Einmindungsbereich des StraBenzuges der B 431 (Rissener StraBe/Wedeler Landstrafie)
mit der IndustriestraBe stoBt bereits gegenwartig in den Spitzenstunden an seine
Kapazitatsgrenzen. Mit der Entwicklung des BusinessPark Elbufer Wedel ist daruber hinaus

eine wesentliche Steigerung des Verkehrsaufkommens zu erwarten, so dass uber die

S,
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gegenwartig vorhandene verkehrstechnische Anlage keine leistungsgerechte Abwicklung
mehr gewahrleistet werden kann. Aus diesem Grund wird ein Ausbau des
Einmuindungsbereiches erforderlich.

Erforderliche Erhebungen beziiglich der Verkehrsdaten bzw. verkehrliche Untersuchungen
wurden im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes Nr. 88 ,,BusinessPark Elbufer
Wedel* durch eine Verkehrstechnische Stellungnahme vom 12.11.2013 (auf der Grundlage
einer Verkehrszahlung am 14.08.2012) mit einem Nachtrag am 11.02.2015, sowie durch
den Erlauterungsbericht zur 1. Verschickung des StraBenbauentwurfs vom 18.02.2016

vorgenommen.

1.3 Planverfahren

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt uberwiegend in einem Gebiet nach § 34 BauGB
bzw. im Innenbereich. Lediglich eine ca. 35 gm grofRe Teilflache des Flurstlicks 29/43 liegt
im Geltungsbereich des - nicht qualifizierten - Bebauungsplans Nr. 100 q ,,Birkenweg®, der
in erster Linie die Bebauungsmoglichkeit im riickwartigen Grundsticksbereich durch
Festsetzung von MindestgrundstiicksgroBen regelt.

Da die vorhandene Nutzung (StraBenverkehrsflache) als Festsetzung in den Bebauungsplan
ubernommen wird bzw. der ZulassigkeitsmaBstab sich nicht wesentlich andert (gem. § 13
(1) BauGB), kann der Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren durchgefuhrt werden.
GemaNB § 13 (2) BauGB wird im vereinfachten Verfahren von der Umweltpriifung, der
Erstellung eines Umweltberichtes, der zusammenfassenden Erklarung, der Angabe der

Verfugbarkeit von umweltbezogenen Informationen sowie dem Monitoring abgesehen.

2. Ausgangssituation

Die BundesstraBe B 431 besitzt einen hohen verkehrlichen Stellenwert. Der StraBenzug der
B 431 stellt die Hauptverbindung zwischen Wedel bzw. dem westlich angrenzenden Raum
und Hamburg dar. Uber die IndustriestraBe wird der iiberwiegende Verkehr (mit hohem
LKW-Anteil) der im Stidosten Wedels angesiedelten Gewerbe-/Industrieflachen
abgewickelt.

Der Einmundungsbereich weist auf Hamburger Stadtgebiet in der Wedeler LandstraBe einen
3-streifigen StraBenquerschnitt auf. Dieser teilt sich in einen Geradeausfahrstreifen in die
Rissener StraBe und einen Linksabbiegefahrstreifen in die IndustriestraBe auf. Der
gegenlaufige Geradeausfahrstreifen fuihrt von der Rissener StraBe in die Wedeler

LandstraBe. Die Breite der Fahrstreifen betragen jeweils ca. 3,50 m. In den Nebenflachen
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der Wedeler Landstrale und der Rissener StraBe befinden sich gemeinsam gefiihrte Geh-

und Radwege mit einer Breite von ca. 2,60 m.

Die Rissener StraBe weist einen 2-streifigen StraBenquerschnitt mit einem kombinierten
Geradeausrechtsabbiegefahrstreifen in Richtung Wedeler LandstraBe und IndustriestraBe

auf.

Die IndustriestraBe besitzt einen 2-streifigen StraBenquerschnitt, welcher sich in der
Einmlindungszufahrt von einem Fahrstreifen auf einen Links- und einen
Rechtsabbiegefahrstreifen aufweitet. Der angelegte Gehweg auf der 6stlichen Seite der
IndustriestralBe besitzt eine Breite von ca. 2,60 m. Auf der westlichen Seite der

IndustriestraBe befindet sich ein Gehweg mit einer Breite von ca. 1,50 m.

An den auszubauenden Einmiindungsbereich grenzt im Westen das Wohngebiet des
Birkenweges an, im Norden befinden sich ein Hotel und weitere gewerbliche Nutzungen,
und slidostlich - auf Hamburger Gebiet - befindet sich das Gelande der Bundesanstalt fir
Wasserbau.

Die Flache des Geltungsbereiches wird bereits zum gegenwartigen Zeitpunkt -
einschlieBlich einer kleinen Teilflache des Wohngrundstiicks Birkenweg 2 - als

StraBenverkehrsflache genutzt.

3. Planungsbindungen

Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 83 existiert - mit Ausnahme einer ca. 35
gm groBen Teilflache des Flurstlicks 29/43 - kein rechtskraftiger Bebauungsplan. Die
Rissener StraBe (B 431) und die IndustriestraBe werden im rechtswirksamen
Flachennutzungsplan und verbindlichen Landschaftsplan als ortliche bzw. Uberortliche
HauptverkehrsstraBe dargestellt.

Direkt westlich an den Einmiindungsbereich angrenzend werden mit dem (einfachen)
Bebauungsplan Nr. 100 q ,,Birkenweg* die Bebauungsmoglichkeiten im rlickwartigen
Grundstucksbereich gesteuert.

Auf Hamburger Gebiet befindet sich der Bebauungsplan Rissen 35 vom 27.07.1976, der fur
die B 431 bereits die Moglichkeit eines Ausbaus der Einmiindung beriicksichtigt. Ferner wird
fur das Grundstiick der Bundesanstalt fur Wasserbau ,,Baugrundstiick fur den
Gemeinbedarf* festgesetzt.

Im Flachennutzungsplan und im Landschaftsplan der Stadt Wedel wird - als Fortsetzung der

Ortsumgehung Rissen - eine Flache fur den uberortlichen Verkehr ca. 300 m sudlich des

NN
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Einmundungsbereiches dargestellt. Auch die Ortsumfahrung Rissen ist im
Flachennutzungsplan der Freien und Hansestadt Hamburg von 1997 dargestellt. Von einer
Realisierung ist jedoch nicht auszugehen, da dieses StraBRenbauprojekt nicht in den

Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen worden ist.

4, Planungskonzept

Grundsatzlich ist eine zweite Linksabbiegespur von der Wedeler Landstralie in die
IndustriestraBe und der Ausbau der IndustriestraBe im Einmiindungsbereich von drei auf
vier Fahrstreifen vorgesehen. Von der Rissener StraBe in die Industriestrafe ist ein

separater Rechtsabbiegefahrstreifen vorgesehen.

Fir den Birkenweg ist eine EinbahnstraBenregelung mit Zufahrtmoglichkeit in der

nordlichen Einmiindung zur IndustriestraBe geplant.

5. Schalltechnische Untersuchung

Der Umfang der geplanten Arbeiten stellt einen baulichen Eingriff im Sinne der 16.
BImSchV dar. Aus diesem Grund wurde eine schalltechnische Untersuchung in Auftrag
gegeben, die vom Blro Larmkontor, Hamburg bearbeitet wurde.

Im Ergebnis ergibt sich durch den Umbau der Einmiindung Rissener StraBe (B 431)/
IndustriestraBe ein Anspruch auf Larmschutz. Um die schalltechnische Situation sowie den
AuBenbereich der Gebaude Birkenweg 2 und 4 zu verbessern, ist im Bereich suidlich der
Rissener StraBe nordlich des Birkenwegs aktiver Larmschutz in Form einer 2,5 m hohen
Schallschutzwand vorgesehen. Die Hohe der Schallschutzwand resultiert aus der
stadtebaulichen Vertraglichkeit sowie ihrer schalltechnischen Wirksamkeit. Das Gebaude
Rissener StraBe 195 (Hotel Kreuzer) ist aufgrund seiner Lage nur aufwendig und
unzureichend mit aktiven SchallschutzmaBnahmen zu schutzen. Auch aus stadtebaulichen
Grinden wird empfohlen, das Gebaude Rissener StraBe 195 ausschlieflich mit passiven
SchallschutzmaBnahmen zu schutzen.

Der Anspruch und Umfang des passiven Schallschutzes ist nach der Vierundzwanzigsten
Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-

SchallschutzmaBnahmenverordnung - 24. BImSchV) zu ermitteln und zu gewahrleisten.
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6. Landschaftsplanerischer Fachbeitrag

Fur die landerubergreifende GesamtbaumaBnahme wurde ein Grinordnerischer
Fachbeitrag einschlieBlich einer artenschutzrechtlichen Priifung erstellt. Das Gutachten
wurde vom Biro LANDSCHAFTSPLANUNG JACOB, Norderstedt angefertigt. Die folgenden
Ausfiihrungen in diesem Kapitel beziehen sich nur auf den Plangeltungsbereich des

Bebauungsplans Nr. 83 bzw. auf den Wedeler Gebietsteil.

6.1 Schutzgiiter

6.1.1 Klima, Luft

Die kleinklimatische Situation des Plangebietes ist durch die stadtischen Strukturen der
Verkehrsflachen, Wohngebiete und angrenzenden Industrieflachen mit hohen
Versiegelungsgrad gepragt. Der Baumbestand an der StraBe mildert die Situation durch die
zeitweise Beschattung. Lufthygienisch sind fir das eng umgrenzte Plangebiet in
Abhangigkeit des Verkehrsaufkommens grundsatzlich hohere betriebsbedingte
Immissionswerte zu erwarten. Die vorhandenen Gehodlzbestande filtern auf ortlicher Ebene
Luftschadstoffe.

6.1.2 Flora

Das Plangebiet besteht zum Uberwiegenden Teil aus den Verkehrsflachen der Rissener
StraBe und der IndustriestraBe (vollversiegelte Verkehrsflache). Sudlich der Rissener StraBe
grenzt eine Rasenflache zwischen Gehweg und Fahrbahn an, die als StraBenbegleitgrin
ohne Geholze einzuordnen ist. Der schmale Streifen stidlich des Gehweges ist eine mit
Strauchern und Baumen bewachsene Verwallung, die als urbanes Gebiisch mit heimischen

Arten eingeordnet werden kann.

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 83 vorhandenen Baume (Nr. 20 - 28 der
Baumbewertung des Grunordnerischen Fachbeitrages) fallen nicht unter die

Baumschutzsatzung der Stadt Wedel.

Streng geschutzte Pflanzenarten wurden im Plangebiet nicht aufgenommen und sind in den
vorkommenden Biotoptypen auch nicht zu erwarten. Eine Betroffenheit fur streng

geschitzte Pflanzenarten liegt somit nicht vor.
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6.1.3 Fauna

Im Rahmen der Bearbeitung des Griinordnerischen Fachbeitrages wurden keine
gesonderten Erhebungen zur Tierwelt durchgefuhrt. Die Bedeutung des Planungsraums fur
die Tierwelt kann jedoch anhand der vorkommenden Biotoptypen sowie deren Funktion als
Lebensstatten und Lebensraumelemente fluir Vermehrung, Nahrungserwerb, Ansitz,

Orientierung im Raum, Deckung etc. abgeschatzt werden.

Als vorkommende artenschutzrechtlich relevante Tierartengruppen gemal § 44 (5)
BNatSchG sind fiir das Plangebiet Fledermause als Vertreter der Saugetiere und Brutvogel
zu erwarten. Auf Grund von Erkenntnissen in umliegenden Bebauungsplanen ( z.B. Rissen
45/ Sulldorf 22) kann ein Potenzial fur Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, Grofer

Abendsegler und Breitflugelfledermaus angenommen werden.

Durch die Kleinflachigkeit, weitgehend ungeeignete Habitatstrukturen des Plangebietes

und die Lage sind nur ungefahrdete und weit verbreitete Arten zu erwarten.

Bei Einhaltung der gesetzlichen Fallfristen (01.03. - 30.09.) werden keine

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG generiert.

6.1.4 Boden und Wasser

Durch die Versiegelung bereits baulich uberformter Bereiche und auf Grund der damit
verbundenen Reduzierung der Grundwasser-Neubildungsrate tritt eine Beeintrachtigung der

Schutzgliter Boden und Wasser ein.

6.2  Griinordnungskonzept

Entsprechend der Vorschriften des § 15 BNatSchG ergeben sich fiir das Planungsgebiet
folgende Anforderungen:

e Schutz der Baumbestande auBerhalb des Eingriffsbereiches
Die Belange von Natur und Landschaft sowie des Artenschutzes finden im Wesentlichen
durch folgende griinplanerische MaBnahmen Beriicksichtigung:

e Begrinung der Larmschutzwand

e Naturschutzrechtlicher Ausgleich durch Zuordnung einer Okokontoflache
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e Bauzeitenregelungen zur Geholzrodung und zur Baufeldraumung sind zur

Konformitat mit dem Artenschutzrecht erforderlich.

6.3  Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich

Schutzgut Boden

Von Versiegelung und Uberbauung betroffen sind ausschlieBlich ,,Flachen von geringer-
allgemeiner Bedeutung fur den Naturhaushalt®. Da es im Geltungsbereich keine
Moglichkeiten gibt Flachen zu entsiegeln, ist an anderer Stelle der Ausgleich von 60 gm

herzustellen.

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften
Die Beseitigung des Baumbestandes (8 Baume Stammdurchmesser 0,2 bis 0,35 m) wird
hilfsweise uber die Gesamttraufflache von ca. 350 gm abgebildet. Als Ausgleich werden

350 gm der Geholzpflanzung angerechnet und dadurch der Ausgleich vollstandig erbracht.

Multifunktionaler Ausgleich

Der Ausgleich, der fiir das Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften ermittelt wurde,
uberlagert sich mit dem Ausgleich fur das Schutzgut Boden, so dass gesamt eine
Ausgleichsflache von 350 gm auf der Kompensationsflache Flurstiick 62/83, Flur 17,
Gemarkung Wedel (Aktenzeichen des Kreises Pinneberg 42 KOM.2004-59) zuzuordnen ist.

7. Planinhalt und Textliche Festsetzungen

Planungsziel des Bebauungsplanes ist es, die erforderlichen StraBenverkehrsflachen zu
sichern. Im Bereich des Flurstiicks 29/43 wurde eine Teilflache im nordostlichen Bereich
des Wohngrundstiickes in die StraBenverkehrsflache mit einbezogen, um einen
vorhandenen Schmutzwasserkanal und die erforderliche Larmschutzwand planungsrechtlich

zu sichern.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung vom 11.08.2016 wurde gepriift, ob durch
den Umbau des Einmiindungsbereiches eine wesentliche Anderung vorliegt und ggf.
Anspruch auf SchallschutzmaBnahmen gemal der 16. BImSchV fir die angrenzende
schutzbediirftige Nutzung besteht. Durch den Umbau ergibt sich an den Gebauden
Birkenweg 2 und 4 sowie Rissener Strahe 195 ein Anspruch auf Larmschutz.

Um die schalltechnische Situation an den untersuchten Gebauden sowie im AuBenbereich

dieser Gebaude zu verbessern, wurde im Bereich sudlich der Rissener StraBe nordlich des

NN
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Birkenweges aktiver Larmschutz in Form einer 2,5 m hohen Schallschutzwand
berucksichtigt. Die Hohe der Schallschutzwand resultiert aus einer stadtebaulichen
Vertraglichkeit sowie ihrer schalltechnischen Wirksamkeit. Aus stadtebaulich-
gestalterischen Griinden werden flir das Grundstiick Rissener StraBe 195 (Hotel Kreuzer)

nur passive LarmschutzmaBnahmen vorgesehen.

Der Anspruch und Umfang des passiven Schallschutzes ist nach der 24. Verordnung zur
Durchfuihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-SchallschutzmaR-
nahmenverordnung - 24.BImSchV) zu ermitteln. Passive SchallschutzmaBnahmen sind am

Gebaude selbst z.B. durch den Einbau von Schallschutzfenstern umzusetzen.

Die Belange von Natur und Landschaft sowie des Artenschutzes werden im Wesentlichen
durch die Begriinung der Larmschutzwand und durch den naturschutzrechtlichen Ausgleich
von 350 gm durch Zuordnung der Okokontoflache Flurstiick 62/83, Flur 17, Gemarkung
Wedel (Aktenzeichen des Kreises Pinneberg 42 KOM.2004/59) ausgeglichen.

8. Verfahren

Da es sich beim Ausbau des Einmuindungsbereiches um ein landerubergreifendes Projekt
handelt, wurde der Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung erforderlich. Die
Vereinbarung wurde im Oktober/November 2015 zwischen der Freien und Hansestadt
Hamburg und der Stadt Wedel unterzeichnet. Die Zustimmung wurde vom Rat der Stadt
Wedel am 19.11.2015 erteilt.

Darin werden die Zustandigkeiten bezliglich StraBenplanung, StraBenbauausfiihrung,
Grunderwerb/Ubereignung, Beleuchtung, Lichtzeichenanlage, StraBenentwasserung und

die finanzielle Beteiligung geregelt.

Fur den Umbau erforderliche Flachen der Bundesanstalt fur Bundesimmobilien
(Bundesanstalt fiir Wasserbau) auf Hamburger Stadtgebiet wurden mit Kaufvertrag vom
21.03.2016 durch die Stadt Wedel erworben. Durch die Inanspruchnahme von Flachen der
Bundesanstalt fur Wasserbau zum Zwecke des StraBenbaus ist eine Befreiung von den
Festsetzungen des Bebauungsplans Rissen-35 durch die Freie und Hansestadt Hamburg zu

erteilen.

Bezlglich des Anspruchs der Betroffenen auf passiven Larmschutz ist eine Regelung auf der
Grundlage der 24. Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(Verkehrswege-SchallschutzmaBnahmenverordnung - 24. BImSchV) vorgesehen.

NN
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9. Flache

Die Flache des Geltungsbereiches bzw. der festgesetzten offentlichen

StraBenverkehrsflache betragt ca. 0,25 ha.

10. Kosten

Fir die Erstellung des Bebauungsplans fallen keine direkten Kosten an, da die Erstellung in
personeller Eigenleistung bzw. durch die Stadt Wedel erfolgt. Da das
Bebauungsplanverfahren Nr. 83 in unmittelbarem Zusammenhang mit der Entwicklung des
BusinessPark Areals steht, werden beziiglich der Umsetzung anfallende Kosten durch den

Betrieb gewerblicher Art ,,BusinessPark Elbufer* ibernommen.

Wedel, den

Niels Schmidt

Der Burgermeister

-10 -
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Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) wird nach Beschlussfassung durch den Rat vom folgende Satzung uber
den Bebauungsplan Nr. 83 "Einmiindung Rissener Strale (B431) / Industriestral3e", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und

dem Text (Teil B), erlassen. Das Verfahren wird gemaf § 13 BauGB durchgefiihrt
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Zeichenerklaru N (gemaR Planzeichenverordnung 1990)

l. Festsetzungen

Verkehrsflachen (s 9 (1) Nr. 11 BauGB)
l:l StraBenverkehrsflache
StraBenbegrenzungslinie

Umgrenzung der Flachen mit Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (s 9 (1) Nr. 24 BauGB)
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Il. Sonstige Planzeichen

oy
=u
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Text Teil B

1.

MaBnahmen fiir besondere Vorkehrungen zum Schutz vor
schadlichen Umweltauswirkungen im Sinne des Bundes-
immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 9 . 248auce)

Auf der offentlichen StraBenverkehrsflache ist in dem in der
Planzeichnung A gekennzeichneten Bereich eine Larmschutz-
wand von 2,5 m Hohe bezogen auf das Fahrbahnniveau zu
errichten.

Anpflanzungen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir
die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen 9 () nr. 25aund b Bauce)

Die Larmschutzwand ist unter Verwendung von Schling- und

Kletterpflanzen gemal der folgenden Pflanzliste zu gestalten
und beidseitig mindestens zu 75 % zu begriinen. Die Pflanzen
sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgangigkeit zu ersetzen.

Schling- und Kletterpflanzen:

Clematis in Arten und Sorten - Waldrebe

Hedera helix - Efeu, selbstklimmend
Lonicera caprifolium - Jelangerjelieber
Lonicera periclymenum - WaldgeiBblatt
Parthenocissus tricuspidata - Wilder Wein,
"Veitchii” selbstklimmend
Parthenocissus quinquefolia - Wilder Wein
"Engelmannii”

Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(59 (1) Nr. 20 BauGB)

Die Eingriffe des Bebauungsplan Nr. 83 verursachen einen
Ausgleichsbedarf von 350 gm. Zugeordnet werden ent-
sprechende Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft in der
Kompensationsflache Flurstiick 62/83, Flur 17, Gemarkung
Wedel (Aktenzeichen des Kreises Pinneberg 42 KOM.2004-59).
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Stadt Wedel

Bebauungsplan Nr. 83
»,Einmiindung Rissener StraBe (B 431)/IndustriestraBe

Zusammenfassung der Stellungnahmen und
Empfehlungen zur Abwagung

Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gem. 8 13 und § 4 Abs. 2 BauGB

und

Beteiligung der Offentlichkeit
gem. § 13 und § 3 Abs. 2 BauGB

Wedel, den 13.02.2017
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Beteiligung der Behorden und Trager offentlicher Belange
gemah § 13 und § 4 (2) BauGB

Stellungnahme

Vorschlag zur Abwagung

Deutsche Telekom Technik GmbH vom 12.10.2016

Beziiglich der geplanten BaumaBnahmen an der B 431 gehen wir
davon aus, dass Anderungen an den Bestandsanlagen der
Telekom Deutschland GmbH nicht erforderlich sind. Eigene
MaBnahmen der Telekom sind aus heutiger Sicht nicht
beabsichtigt.

Sollten dennoch Anderungen an den Anlagen der Telekom durch
die beabsichtigte BaumaBnahme des LBV erforderlich werden,
bitten wir um friihzeitige Einbindung vor Beginn des
StraBenbaus und um Mitteilung der beauftragten
StraBenbaufirma, um lhre BaumafBnahme nicht unnotig zu
behindern/zu verzogern.

Die erforderlichen Anderungen/Umlegungen von Anlagen der
Telekom werden wir, wie im Regelfall Ublich, mit einer durch
die Telekom selbst beauftragten Firma durchfiihren.

Anbei senden wir lhnen noch einen Planauszug zu unseren
Leitungen. Fir den Leitungsverlauf ostlich der eingezeichneten
Grenze ist die PTI 22 in Hamburg zustandig, die von uns
informiert wird.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Sie betreffen das nachgeordnete Verfahren der verkehrstechnischen
Entwurfsplanung und Umsetzung.
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(Ferner: Bitte um Mitteilung der Kontaktdaten, um
Bestandsplane anzufordern.)

Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben vom 18.10.2016

Seitens der Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben, beteiligt als
Eigentumer des Grundstiicks Wedeler Landstralbe 157, bestehen
keine Bedenken gegen den Entwurf und die Begriindung des
Bebauungsplans Nr. 83 ,,Einmiindung Rissener Strafe (B
431)/IndustriestraBe.

Kenntnisnahme

Ministerium fiir Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie
vom 31.10.2016

Gegen den Bebauungsplan Nr. 83 der Stadt Wedel bestehen in
verkehrlicher und straBenbaulicher Hinsicht keine Bedenken,
wenn folgende Punkte berlicksichtigt werden:

1. Im Zuge der weiteren Planung ist dem Landesbetrieb
StraBenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH),
Niederlassung ltzehoe ein vollstandiger Bauentwurf mit
allen straBenbaurelevanten Unterlagen
(Erlauterungsbericht, Plane, Kostenberechnung etc.) in
3-facher Ausfertigung zur Prifung und Genehmigung
vorzulegen.

Fur die Prufung ist ein Zeitraum von mind. 3 Monaten zu

Die Hinweise werden im Zuge des weiteren Verfahrens zur
StraBenbauentwurfsplanung berticksichtigt.
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2. Etwaige entstehende Kosten fiir den Mehraufwand an
StraBenunterhaltung (z.B. Lichtsignalanlagen und
Linksabbiegespuren einschlieBlich der Ablosezahlungen)
gehen nicht zu Lasten des Baulasttragers Bund.

3. Signaltechnische Belange sind mit dem LBV-SH,
Niederlassung Itzehoe abzustimmen.

Die Stellungnahme bezieht sich im straBenbaulichen und
straBenverkehrlichen Bereich nur auf Strafen des Uiberortlichen
Verkehrs mit Ausnahme der KreisstraBen.

Landesamt fiir Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume
des Landes Schleswig-Holstein vom 07.10.2016

Es bestehen forstbehordlicherseits keine Bedenken.

Kenntnisnahme

Landesamt fiir Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume
des Landes Schleswig-Holstein, Abt. Technischer
Umweltschutz vom 14.11.2016

Aus Sicht des Immissionsschutzes werden keine Anregungen oder
Bedenken formuliert.

Kenntnisnahme

Kreis Pinneberg, Fachbereich Biirgerservice, Recht und
Bauen - Regionalplanung und Europa - vom 04.11.2016

Untere Bodenschutzbehorde:

Der B-Plan 83 der Stadt Wedel soll den Ausbau der Einmiindung
B 431 Rissener Str., Wedeler Landstr./Industriestrale
vorbereiten. Der Plan durchlauft ein vereinfachtes Verfahren
nach § 13 BauGB.

Geplant sind zusatzliche Fahrstreifen im Kreuzungsbereich. Die
Erweiterungsbereiche liegen sudlich der Rissener Strafe und der
Wedeler LandstraBe (Stadtgebiet Hamburg) sowie ostlich der
IndustriestraBe, ebenfalls Stadtgebiet von Hamburg.

Der unteren Bodenschutzbehorde des Kreises Pinneberg sind
keine Altablagerungen, altlastverdachtige Standorte oder

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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schadliche Bodenveranderungen in diesem Kreuzungsbereich
bekannt.

Durch den Betrieb der StraBe kann nicht ausgeschlossen
werden, dass durch Abrieb, Schmiermittelverlust, Unfalle,
Olbindemittel usw. eine Anreicherung von Schadstoffen in die
Boden im StraBenrandbereichen erfolgt ist. Es ist daher ratsam
unterschiedliche Bodenhorizonte (gemeint sind auch technische
Schichten) gesondert aufzunehmen, zu lagern und in Hinblick
auf ihre Eignung zur Wiederverwendung zu priifen.
Schadstoffhaltige Boden (Kriterien LAGA M 20) durfen nicht
wieder eingebaut werden. Sofern diese ungeeigneten Boden die
Baustelle verlassen, unterliegen sie abfallrechtlichen
Beurteilungskriterien.

Die untere Bodenschutzbehorde empfiehlt daher zur
Koordination dieser rechtlichen und technischen Anforderungen
auf der Baustelle ein Bodenmanagement zu beauftragen.

Die nachfolgende Meldepflicht ist in jedem Fall zu beachten:
Ergeben sich bei den Erdarbeiten Hinweise auf
Bodenverunreinigungen, schadliche Bodenveranderungen und/
oder eine Altlast, so ist dieses der unteren Bodenschutzbehorde
des Kreises Pinneberg unverziiglich nach § 2 des Landes-
Bodenschutz-gesetzes mitzuteilen, so dass MaBnahmen zur
Gefahrermittlung und/oder Gefahrenabwehr nach dem
Bodenschutzrecht eingeleitet werden konnen.

Untere Wasserbehorde: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Es fehlen Angaben zur Entwasserung. Ich gehe davon aus, dass Er betrifft die StraBenentwurfsplanung.

in den vorhandenen Regenwasserkanal eingeleitet wird, dann
bestehen keine Bedenken.

Untere Wasserbehorde - Team Bodenschutzbehorde und
Grundwasser: Kenntnisnahme
Grundwasserentnahmen, z.B. eine Grundwasserhaltung fir eine
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TiefbaumaBnahme bedeuten grundsatzlich gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5
i.V.m. § 8 Abs. 1 WHG erlaubnispflichtige
Gewasserbenutzungen. Die entsprechenden Antrage mussen
rechtzeitig gestellt werden. Ein Antragsvordruck steht auf der
Homepage des Kreises Pinneberg zum "Download” bereit

Untere Naturschutzbehorde:
Keine weiteren Hinweise.

Gesundheitlicher Umweltschutz:

Die 2,50 m hohe Schallschutzwand entlang der Rissener StralBe
endet am Ubergang zwischen Flurstiick 29/45 und 29/44. In
sudlicher Richtung entlang der Industriestrafie wird sie nicht bis
an den Birkenweg herangefiihrt. Eine Priifung, ob diese
Schallschutzwand in diese beiden Richtungen zu verlangern ist,
ist nicht erfolgt. Generell handelt es sich bei Verkehrslarm um
Larm der durch Linienschallquellen verursacht wird. Daher
sollte geprift werden, welchen Einfluss eine Verlangerung der
Schallschutzwand bis an die Grenze des B-Planes auf die
vorhandene Bebauung hat.

Bei der Errichtung der Schallschutzwand ist darauf zu achten,
dass diese zur StraBenseite hin hoch absorbierend errichtet
wird, um zu verhindern, dass am Hotel Kreuzer durch
Reflektionen hohere Larmwerte ankommen.

Der Hinweis wird nicht berucksichtigt.

Aufgrund der bereits gegenwartig hohen Frequentierung des
Einmundungsbereichs fallt die Erhohung der Beurteilungspegel zwischen
der jetzigen und der kiinftigen Situation mit 1 bis 2 dB relativ gering aus.
Bei Anwendung der 16. BImSchV ergeben sich nur wenige Schutzfalle mit
Anspruch auf SchallschutzmaBnahmen bei dem geplanten erheblichen
baulichen Eingriff bzw. der wesentlichen Anderung.

Die Einhaltung der Grenzwerte nach der 16. BImSchV fir Reine und
allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts ist unter
Bericksichtigung der Begrenzung einer Larmschutzwand auf 2,50 m (aus
stadtebaulich-gestalterischen Grunden) nicht erreichbar. Die Einhaltung
der Grenzwerte der 16. BImSchV sind auch nicht erreichbar, wenn die
Wand bis zum Birkenweg herangefiihrt worden ware.

Die Unterschreitung der Beurteilungspegel zur Schwelle der
Gesundheitsgefahrdung nach geltender Rechtsauffassung (70 dB(A) tags
und 60 dB(A) nachts) als Mindestanforderung bei der Dimensionierung der
aktiven SchallschutzmaBnahme ist gewahrleistet. Dies wurde im 1.
Obergeschoss (10 3) mit Schallschutzwand erreicht bzw. dieser Wert
wurde zum Teil bei den anspruchsberechtigten Gebauden deutlich
unterschritten.

Die Berechnungsvariante mit Schallschutzwand beriicksichtigt bereits
eine straBenseitig hochabsorbierende Ausfiihrung der Wand.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung einer wie in diesem
Fall dimensionierten Larmschutzwand fur nur zwei Wohneinheiten in
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diesem Bereich im Hinblick auf eine Nutzen/Kosten-Betrachtung (gem. §
41 (2) BImSchG) in keinem guten Verhaltnis steht; von der Stadt Wedel
dennoch umgesetzt wird. Eine Verlangerung der Wand wirde das Nutzen-
Kosten-Verhaltnis weiter deutlich verschlechtern.

7 Industrie- und Handelskammer zu Kiel vom 14.11.2016

Bedenken gegen die geplanten MaBnahmen erheben wir nicht,
da das betroffene Unternehmen Hotel Kreuzer nach Aussagen
des Juniorchefs bereits liber die Auswirkungen informiert
wurde. Handlungsbedarf besteht u.E. nicht.

Kenntnisnahme

Handwerkskammer Liibeck vom 03.11.2016

Aus Sicht der Handwerkskammer Lubeck werden keine
Bedenken vorgebracht.

Sollten durch die Flachenfestsetzungen Handwerksbetriebe
beeintrachtigt werden, wird sachgerechter Wertausgleich und
friihzeitige Benachrichtigung betroffener Betriebe erwartet.

Kenntnisnahme

Hamburger Wasserwerke GmbH vom 21.10.2016

Es werden seitens der Hamburger Wasserwerke GmbH keine
Einwendungen erhoben.

Kenntnisnahme

10

Schleswig-Holstein Netz AG vom 25.10.2016

Es bestehen keine Bedenken gegen den o.a. Bebauungsplan.
Wir mochten Sie jedoch darauf hinweisen, dass sich im Bereich
des B-Plans teilweise Versorgungsleitungen befinden und jeder
Bauunternehmer verpflichtet ist, rechtzeitig vor Beginn der
Bauarbeiten bei uns durch Anforderung von Leitungsplanen sich
Auskunft Uber die Lage der im Arbeitsbereich befindlichen
Versorgungsanlagen einzuholen, sowie aus Sicherheitsgriinden
vor Beginn der Bauarbeiten die tatsachliche Lage und
Uberdeckung der Versorgungsanlagen durch Probeaufgrabungen
festzustellen.

Kenntnisnahme
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11

Stadtwerke Wedel vom 05.10.2016

Mitteilung, dass im genannten Bereich Versorgungsleitungen
Strom, Gas und Wasser neu verlegt werden mussen.

Kenntnisnahme

12

TenneT TSO GmbH vom 11.10.2016

Die Planung beriihrt keine von uns wahrzunehmenden Belange.
Es ist keine Planung von uns eingeleitet oder beabsichtigt.

Kenntnisnahme

13

Stadtentwasserung Wedel vom 18.10.2016

Im Zuge der StraBenplanung sind die Moglichkeiten der
Regenwasserbewirtschaftung hinsichtlich einer reduzierten
Einleitmenge zu beriicksichtigen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der
StraBenentwurfsplanung berlicksichtigt.

14

Stromnetz Hamburg GmbH vom 21.10.2016

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass seitens der Stromnetz
Hamburg GmbH keine Bedenken gegen die Ausfiihrung
bestehen.

Kenntnisnahme

15

Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fiir
Stadtentwicklung und Wohnen, Amt fiir Landesplanung und
Stadtentwicklung, Referat LP 11 Verfahrensmanagement vom
02.11.2016

Gegen die Ausweisungen des Bebauungsplans der Stadt Wedel
bestehen aus Hamburger Sicht grundsatzlich keine Bedenken.
Mit Bezug auf die Stellungnahme der BUE/U1 vom 05.04.2016 an
ARGUS, weisen wir noch einmal darauf hin, dass aufgrund des
hohen Verkehrsaufkommens eine StraBenabwasserreinigung
zwingend erforderlich ist, da das StraBenabwasser letztendlich
in die Wedeler Au abgeleitet wird.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind auf der Ebene der
StraBenentwurfsplanung zu beriicksichtigen.
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Im Nachgang zur o.a. Stellungnahme, werden noch die
Stellungnahme der Behorde fiir Umwelt und
Energie/Wasserwirtschaft vom 04.04.2016 zur Kenntnis und mit
der Bitte um Beachtung verschickt:

Gesendet: Montag, 4. April 2016 14:09
Betreff: AW: Ausbau Einmiindung Industriestr./Rissener Str./Wedeler Landstr.

... hach Durchsicht der Unterlagen fur die 1. Verschickung der
StraBenbaumaBnahme ,,Ausbau der Einmindung IndustriestraBe
und Rissener StraBe/Wedeler Landstr. (B 431)“ mochte ich Dir
nachfolgende Stellungnahme m.d.B. um Weiterleitung an den
LSBG ubermitteln. Die Erlauterungen zum Vorhaben habe ich
vorweggestellt, da den in Cc gesetzten Kolleginnen und
Kollegen die Unterlagen nicht vorliegen.

Planungsvorhaben:

Die Stadt Wedel beabsichtigt, westlich der Landesgrenze zu
Hamburg das Gewerbegebiet BusinessPark Elbufer zu entwickeln
(B-Plan Wedel 88). Zur Aufnahme des sich daraus ergebenden
zusatzlichen StraBenverkehrs an dem Knotenpunkt Rissener
StraBe/Wedeler LandstraBe/IndustriestralBe soll dieser durch
zusatzliche Fahrbahnen ausgebaut werden. Im Rahmen einer
Verkehrserhebung im August 2012 wurden am besagten
Knotenpunkt folgende Tagesverkehre ermittelt
(Schwerverkehrsanteile in Klammern):

IndustriestraBe : 8.450 Kfz/Tag (12,1 %)
Rissener StraBe: 16.200 Kfz/Tag (6,0 %)
Wedeler Landstrale: 21.400 Kfz/Tag (7,8 %)

Durch die Realisierung des Bauvorhabens BusinessPark Elbufer
wird zudem mit einer Erhohung des Fahrtenaufkommens um
insgesamt rd. 8.500 Fahrten/Tag gerechnet.

Das Planungsgebiet befindet sich in der Stadt Wedel (Schleswig-
Holstein). Ein Teil der ausbauenden Einmiindung liegt auf
Hamburger Gebiet. Die Landesgrenze verlauft durch den
umzubauenden Knotenpunkt.

Die Angaben zur Entwasserung beschranken sich in den
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Unterlagen auf folgende Aussagen:

,Das anfallende Regenwasser wird Uber StraBenablaufe in
Regensiele eingeleitet. Eine Versickerungsmulde befindet sich
zwischen dem gemeinsamen Geh- und Radweg und der
Fahrbahn in der Rissener StraBe.“ und

,Das vorhandene Entwasserungssystem bleibt bestehen. Die
Lage der Trummen wird an die veranderten Bordkanten und
Deckenhohen angepasst. Trummen- und Bohrkerngutachten
liegen derzeit noch nicht vor. Die Gutachten werden in der
weiteren Ausfuhrungsplanung erstellt und berucksichtigt. “
Auf Ruckfragen von BUE/U 1206 wurde mitgeteilt, dass das
Regensiel der Rissener Strafe in die Wedel Au ableitet und die
Entwasserung der IndustriestraBBe erst in den Schulauer
Moorgraben und dann weiter in die Wedeler Au verlauft
(Aussagen der Stadt Wedel).

Aus Sicht des Gewasserschutzes bitte ich bei der weiteren
Planung um Beachtung folgender Hinweise:

e Flr die Einleitung des Niederschlagswassers bedarf es
sowohl fur die Einleitung in ein Oberflachengewasser als
auch fur die Einleitung uber die Versickerungsmulde in
das Grundwasser einer Wasserrechtlichen Erlaubnis
(WRE). Angaben Uber die Lokalitat der Einleitstellen (in
Schleswig-Holstein oder auf Hamburger Gebiet?) liegen
nicht vor. Sollten die Einleitstellen auf Hamburger
Gebiet liegen, ware die WRE fiir das Einleiten in ein
Oberflachengewasser bei dem Bezirk Altona und flir das
Einleiten in das Grundwasser bei der BUE / U 12 zu
beantragen.

e Auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens ist davon
auszugehen, dass das anfallende Niederschlagswasser
der StraBen vor Einleitung in ein Oberflachengewasser
gereinigt werden muss. Grundlage fiir die Bemessung der
Behandlungsanlage stellt derzeit das Merkblatt ATV-
DVWK M 153 dar. Im Rahmen der weiteren Planung ware
eine entsprechende Berechnung vorzunehmen. Fir die
Berechnung nach M 153 weisen wir bereits jetzt darauf

10
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hin, dass der Schulauer Moorgraben seitens BUE / U 13
mit der Gewasserpunktzahl 15 und die Wedeler Au mit
der Gewasserpunktzahl 18 eingestuft wird.

e Bei den weiteren Uberlegungen zum vorhandenen
Entwasserungssystem sollte die Moglichkeit einer
qualifizierten Trennung unterschiedlich belasteter
Teilstrome zur Minimierung notwendig werdender
Behandlungsanlagen uberpriift werden.

16

Telefonica Germany GmbH & Co. OHG vom 04.11.2016

Die Uberpriifung ergab, dass der Bebauungsplan Nr. 83 der Stadt
Wedel einen mehr als ausreichenden Abstand zu unseren
Richtfunktrassen aufweist. Es sind somit von Seiten der
Telefonica Germany GmbH & Co. OHG keine Belange erwarten.
Sollten sich noch Anderungen in der Planung /Planungsflachen
ergeben, so wurden wir Sie bitten uns die geanderten
Unterlagen zur Verfligung zu stellen, damit eine erneute
Uberpriifung erfolgen kann. Die farbigen Linien verstehen sich
als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen von Telefonica
Germany GmbH & C. OHG (zusatzliche Info: schwarze
Verbindungen gehoren zu E-Plus).

Kenntnisnahme

11
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Bplan Nr 83 Rissener Strafte Wedel

2 AT

17

1 & 1 Versatel Deutschland GmbH vom 20.10.2016

Die gewilinschte Leitungsauskunft entnehmen Sie bitte dem
beigefligten Planauszug.
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Schulauer

Aus dem Planauszug sind die von 1&1 Versatel Deutschland
GmbH im angefragten Planungsgebiet betriebenen

Kenntnisnahme

12




Stadt Wedel

B-Plan Nr. 83 ,,Einmiindung Rissener StraBe/IndustriestraBe

Telekommunikationslinien und -anlagen ersichtlich. Bitte
beachten Sie, dass Sie auch dann einen Planauszug erhalten,
wenn in dem angefragten Planungsgebiet keine Kabelanlagen
der 1&1 Versatel Deutschland GmbH vorhanden sind.

Die Leitungsauskunft ist innerhalb der 1&1 Versatel Deutschland
GmbH von der jeweiligen Gesellschaft zur Auskunftserteilung
bevollmachtigt worden.

Mit dem Schreiben erhalten Sie unsere ,,Richtlinie zum Schutz
der 1&1 Versatel Deutschland GmbH
Telekommunikationsinfrastruktur® zur Kenntnis und Beachtung.

18

Vodafone Kabel Deutschland GmbH vom 10.11.2016

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen
unseres Unternehmens, deren Lage auf den beiliegenden
Bestandsplanen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass
unsere Anlagen bei der Bauausfuhrung zu schutzen bzw. zu
sichern sind, nicht tiberbaut und vorhandene Uberdeckungen
nicht verringert werden dirfen.

Sollte eine Umverlegung unserer Telekommunikationsanlagen
erforderlich werden, benotigen wir mindestens drei Monate vor
Baubeginn lhren Auftrag an PlanungNE3Hamburg@
KabelDeutschland.de, um eine Planung und Bauvorbereitung zu
veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchfuhren zu
konnen.

Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei
stadtebaulichen SanierungsmaBnahmen) die durch den Ersatz
oder die Verlegung unseren Telekommunikationsanlagen
entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind.

Kenntnisnahme.
Die Hinweise werden im Rahmen der StraBenentwurfsplanung
berucksichtigt.
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19 | ADFC Wedel vom 14.11.2016

Wir begrufBen es sehr, dass die Stadt Wedel sich bereits vor
einigen Jahren grundsatzlich gegen eine
Radwegebenutzungspflicht ausgesprochen hat und das
Radfahren auf der Fahrbahn, insbesondere zur Vermeidung von
Unfallen mit abbiegenden Kfz, fordert.

Dies jedoch scheint uns bei der Planung der o. g. Kreuzung nicht
ausreichend beriicksichtigt zu sein. Uberhaupt erscheint es uns
als schwierig, eine Kreuzung zu planen, ohne die auf sie
zufuihrenden StraBen mit einzubeziehen, d. h. so ein Stlickwerk
flihrt zu der Fortschreibung eines Ist-Zustandes. Nur mit einer
ubergreifenden Planungs-ldee im Hintergrund lasst sich auch fir
die Zukunft planen.

Wir mochten deshalb die Leitlinie des ADFC starker im
Planungsbewusstsein verankert wissen:

Sie sieht auf StraBen
-bis Tempo 30 km/h eine Radwegfiihrung im Mischverkehr vor;
als Beschilderung sind denkbar: Tempo 30. Zone 30,

Kenntnisnahme.

Verkehrsplanerische bzw. -politische Aspekte des Radverkehrs sind nicht
unmittelbarer Gegenstand des Bebauungsplan-Verfahrens. Der
Bebauungsplan sieht die Festsetzung einer offentlichen
StraBenverkehrsflache vor. Die Flachengliederung bzw. die Anlage von
Radwegen oder Schutzstreifen als Festsetzungsinhalt ist nicht
Gegenstand des Bebauungsplan-Verfahrens.
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FahrradstraBe und SpielstraBe.

-ab Tempo 30 km/h eine Radwegfiihrung auf der Fahrbahn mit
einem Radstreifen (breite, durchgezogene Linie); bei nicht
ausreichender Breite kann als Kompromiss ein Schutzstreifen
(gestrichelte Linie) eingesetzt werden.

-Uber Tempo 50 km/h eine Radwegfiihrung auf einem getrennt
von der Fahrbahn gefiihrtem Radweg.

Das heiBt fur die IndustriestraBe, auf der zur Zeit der
Radverkehr im Mischverkehr mit dem Schwerlastverkehr bei
Tempo 50 km/h auf der Fahrbahn vorgesehen ist, dass dort ein
Radstreifen mit durchgezogener Linie geplant werden sollte.
Und dies muss in der Kreuzung bereits angelegt sein.

Um ein sicheres Radfahren im Kreuzungsbereich B431 -
IndustriestraBe zu gewahrleisten, benotigen Radfahrer dort
ihren sichtbaren Freiraum. Dies gilt einerseits fur die drei
zufuhrenden Strecken und andererseits flr die jeweilige
Radwegefuhrung im direkten Kreuzungsbereich.

Fur die zufuhrenden Strecken empfehlen wir Radstreifen auf
der Fahrbahn. Bei der Radwegefiihrung ist darauf zu achten,
dass gerade im Kreuzungsbereich die Radfahrer sichtbar
bleiben.

Auch in Anbetracht des Konfliktes mit Rissen wegen der zu
erwartenden zusatzlichen Verkehrs- und Larmbelastigung durch
den Business-Park, ware es aus unserer Sicht doch nur
naheliegend, verstarkt auf den Radverkehr zu setzen.

Wir pladieren fir einen Paradigmenwechsel in Wedel. Ein
Umschwenken auf Radstreifen fehlt nicht nur in diesem B-Plan,
sondern auch in anderen derzeitigen Planungen (B431. 3.
Bauabschnitt) sowie als ,,empfohlener Handlungsbedarf" in der
aktuellen Bestandsaufnahme der Firma SBI vom 24.11.2016. Ein
Verweis auf fehlende finanzielle Mittel greift im Rahmen
konkreter Planungen nicht.

Der Hinweis bzw. die Forderung nach einem Radstreifen mit
durchgezogener Linie wird - im nachgeordneten Verfahren der
StraBenentwurfsplanung - nicht berucksichtigt, da die nutzbaren

StraBenbreiten (insbesondere der mehrspurigen Fahrbahn) die Anlage von

Radfahrstreifen nicht zulasst.

(Dem ADFC wurde vom Fachdienst 2-60 in einem personlichen Gesprach
die Planung im Detail erortert und die Ausbaumoglichkeiten/-einschran-

kungen begrundet).
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Bereits 2005 hat ARGUS ein Rad-Konzept erstellt und 2009
konkretisiert.

Dennoch gibt es immer noch keine Grundsatzentscheidung von
Seiten der Politik oder der Verwaltung, die den zustandigen
Planern eine zukunftsweisende Radwegfiihrung ermoglichen
konnte.

Wir empfehlen die Leitlinie des ADFC fur aktuelle und
zukunftige Planungen zu beschliessen.

20

Volker Konig vom 01.11.2016

Gegen die geplanten MaBnahmen gemal dem Plan des FD
Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau vom 01.09.2016 bestehen
von unserer Seite keine Einwande. Wir mochten nur darauf
hinweisen, dass die Ausfiihrung der Furt gemaB Detailzeichnung
fur alle StraBenquerungsstellen im Kreuzungsbereich gelten
muss.

Kenntnisnahme
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Beteiligung der Offentlichkeit
geméB § 13 und § 3 (2) BauGB

Stellungnahme

Vorschlag zur Abwagung

1 Schreiben vom 03.11.2016

Wir sind Erbbauberechtigte des Grundstiicks Birkenweg 2, das
am nachhaltigsten von dem Planentwurf betroffen ist. Dies
vorausgeschickt, nehmen wir zu dem Entwurf wie folgt Stellung:

1. Der Planentwurf Uberschneidet sich im Bereich unseres
Grundstucks im Eckbereich Rissener Stralhe/Industriestrale
mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nummer 100
q "Birkenweg". Die Darstellung unter Ziffer 1.3 des Entwurfs
der Begriindung des Bebauungsplanes Nr. 83, wonach fur den
Plangeltungsbereich kein Bebauungsplan existiere und die
Aufstellung des Bebauungsplanes in einem Gebiet nach § 34
Baugesetzbuch erfolge, ist also sachlich falsch. Vielmehr
greift der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Nummer 83 an der Ecke Rissener StraBe/IndustriestraBe
durch das Abschneiden der Kurve in den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nummer 100 q "Birkenweg" ein. Die
rechtsverbindlichen Festsetzungen fur die stadtebauliche
Ordnung eines Gebietes konnen aber stets nur in einem
einzigen eine rechtliche Einheit bildenden Bebauungsplan
enthalten sein. Uberschneidet sich der Geltungsbereich eines
neu aufzustellenden Bebauungsplans ganz oder teilweise mit
dem eines friheren Plans, so muss der friihere Plan insoweit
aufgehoben oder verandert werden.

2. Die Auslegung des aktiven Larmschutzes (Schallschutzwand)
gerade nur bis zum Beginn des "Flaschenhalses” der
Verengung der zweispurigen "Einfahrt” in die IndustriestraBBe
auf eine Fahrspur beruht auf einer fehlerhaften Erfassung des
Plansachverhalts in der schalltechnischen Untersuchung vom

Der Hinweis wird berucksichtigt.

Es wird ein Hinweis in die Begriindung aufgenommen, dass eine
Teilflache im nordostlichen Bereich des vorhandenen - nicht
qualifizierten - Bebauungsplan Nr. 100 q ,,Birkenweg®, geringfiigig
durch den Bebauungsplan Nr. 83 Uberplant wird.

Eine Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 100 q ist nicht erforderlich,
da ein neuer Bebauungsplan grundsatzlich einen fritheren
Bebauungsplan mit der Folge uberlagert, dass dessen Festsetzungen
ein friiheres Recht verdrangen.

Der Hinweis wird nicht berucksichtigt.

Aufgrund der bereits gegenwartig hohen Frequentierung des
Einmiindungsbereichs fallt die Erhohung der Beurteilungspegel
zwischen der jetzigen und der kiinftigen Situation mit 1 bis 2 dB
relativ gering aus.
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11.8.2016. Schon bei Einsichtnahme in die in der
schalltechnischen Untersuchung (leider extrem verkleinert)
abgebildeten Plane stellt man fest, dass dort die zweispurige
Flhrung der IndustriestraBe Richtung BusinessPark Elbufer
weit Uber die Einmiindung des Birkenweges hinausgeht. Der
Bebauungsplanentwurf Nr. 83 sieht dagegen ein Ende der
zweispurigen StraBenfuhrung noch auf der Hohe unseres
Grundstlicks Birkenweg 2 und noch deutlich vor der
Einmiindung des Birkenweges in die IndustriestraBBe vor, und
zwar genau dort, wo die Schallschutzwand nicht mehr stehen
soll. Gerade dort also, wo bei dem ja im Planentwurf
angenommenen starkeren Verkehrsaufkommen
ReiBverschlussverkehr und kleinere Staus und alle damit
verbundenen Brems- und anschlieBenden
Beschleunigungsvorgange mit entsprechend hoherer
Gerauschentwicklung (im Vergleich zu schlicht flieBendem
Verkehr) zu erwarten sind, ist keine Larmschutzwand mehr
vorgesehen, die aus diesem "Problembereich” zu erwartende
hohere Gerauschentwicklung trifft unser Haus von vorn
ungeschutzt. Dies haben die Gutachter nicht berticksichtigt,
weil sie offenbar von einer Verengung auf eine Fahrspur erst
jenseits des Birkenweges ausgegangen sind. Dieser Teil des
Gutachtens ist daher keine ausreichende Grundlage fir den
erforderlichen Abwagungsprozess, eine Auslegung der
Larmschutzwand mindestens bis zur Einmiindung des
Birkenweges in die Industriestrafe ist bei der jetzigen
StraBenplanung aus unserer Sicht zwingend geboten.

Bei Anwendung der 16. BImSchV ergeben sich nur wenige Schutzfalle
mit Anspruch auf SchallschutzmaBnahmen bei dem geplanten
erheblichen baulichen Eingriff bzw. der wesentlichen Anderung.

Die Einhaltung der Grenzwerte nach der 16. BImSchV fiir Reine und
allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts ist
unter Beriicksichtigung der Begrenzung einer Larmschutzwand auf
2,50 m (aus stadtebaulich-gestalterischen Griinden) nicht erreichbar.
Die Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImSchV ist auch nicht
erreichbar, wenn die Wand bis zum Birkenweg herangefuhrt worden
ware.

Die Unterschreitung der Beurteilungspegel zur Schwelle der
Gesundheitsgefahrdung nach geltender Rechtsauffassung (70 dB(A)
tags und 60 dB(A) nachts) als Mindestanforderung bei der
Dimensionierung der aktiven SchallschutzmaBnahme ist
gewabhrleistet. Dies wurde im 1. Obergeschoss (I0 3) mit
Schallschutzwand erreicht bzw. dieser Wert wurde zum Teil bei den
anspruchsberechtigten Gebauden deutlich unterschritten.

Die Berechnungsvariante mit Schallschutzwand berucksichtigt bereits
eine straBenseitig hochabsorbierende Ausfiihrung der Wand.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung einer wie in
diesem Fall dimensionierten Larmschutzwand fur nur zwei
Wohneinheiten in diesem Bereich im Hinblick auf eine
Nutzen/Kosten-Betrachtung (gem. § 42 (2) BImSchG) in keinem guten
Verhaltnis steht; von der Stadt Wedel dennoch umgesetzt wird. Eine
Verlangerung der Wand wiirde das Nutzen-Kosten-Verhaltnis weiter
deutlich verschlechtern.

Die ,,Einfadelsituation“ wurde in der schalltechnischen Untersuchung
gemal Bebauungsplanentwurf Nr. 83 berlicksichtigt. Fur die
schalltechnischen Berechnungen ist lediglich die Lage der auBeren
Fahrspuren gemaB den verwendeten RLS-90 von Bedeutung.
Anfahrsituationen in einem Abstand von mehr als 100 m von
Lichtsignalanlagen werden in keiner Form beriicksichtigt. Die
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3. Das in dem Planentwurf vorgesehene Abschneiden eines Teils
der Kurve an der Ecke Rissener StraBe/IndustriestraBe, das
im Ubrigen in der uns im vergangenen Dezember
vorgestellten Planung noch nicht vorgesehen war, wird unter
Ziffer 7 des Entwurfes der Begriindung des Bebauungsplanes
im ersten Absatz damit begriindet, dass ein vorhandener
Schmutzwasserkanal und die erforderliche Larmschutzwand
planungsrechtlich gesichert werden sollen. Das ist aber allein
kein ausreichender Grund fiir eine Enteignung, da eine
entsprechende Sicherung zivilrechtlich durch Dienstbarkeiten
erreicht werden konnte.

Larmberechnungen gehen von mit zulassiger Hochstgeschwindigkeit
flieBendem Verkehr aus.

Die Bedenken werden nicht bertcksichtigt.

Mit dem Hinweis der Stadtentwasserung Wedel auf einen
vorhandenen (Schmutzwasser-)Leitungsverlauf im nordostlichen
Bereich des Grundstiicks Birkenweg 2, wurde eine Anderung des
Bebauungsplan-Entwurfs vorgenommen, um den Leitungsverlauf
planungsrechtlich abzusichern. Da dieser Teilbereich des
Grundstuicks bereits gegenwartig als (6ffentliche) Gehwegflache -
und nicht privat - genutzt wird, ist eine Anpassung als ,,Offentliche
StraBenverkehrsflache“ naheliegend und vertretbar. Es handelt sich
dabei um eine GroBenordnung von ca. 35 gm.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch den mit der Errichtung einer
Larmschutzwand entfallenden Larmschutzwall eine bessere
Grundstiicksnutzung bzw. ein Zuwachs an nutzbarer Flache erfolgt.

(Hinweis: Den Einwendern wurde die Planung und die Larmthematik
in zwei Gesprachen am 08.12.2015 und 18.01.2017 erlautert)

19



	Vorlage
	Anlage  1 Begründung Beschluss
	Anlage  2 A4_BPlan83
	Anlage  3 Abwägung 83er

